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Regeste

Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Auffangeinrichtung, zumal
diese im Bereich der beruflichen Vorsorge öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes
erfüllt (Art. 60 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2bis BVG) und somit zu den
Vorinstanzen des Bundesverwaltungsgerichts gehört (Art. 33 lit. h VGG). Eine Ausnahme,
was das Sachgebiet angeht, ist in casu nicht gegeben (Art. 32 VGG). Das
Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

E. 1.2
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Vorinstanz
vom 22. Februar 2013, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG darstellt.
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder
Aufhebung, sodass er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Er hat frist-
und formgerecht (Art. 50 und 52 VwVG) Beschwerde erhoben. Nachdem auch der
Kostenvorschuss innert Frist geleistet wurde, ist auf die Beschwerde grundsätzlich
einzutreten.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ersucht die Vorinstanz um Stornierung der Fakturanummer (...) (vgl.
BVGer-act. 10). Soweit sich die Beschwerde gegen die mit der Beitragsrechnung vom 12.
April 2013 festgesetzten Beiträge richten sollte, kann nicht darauf eingetreten werden, da
die Beitragsrechnung vom 12. April 2013 nicht Gegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens ist.

E. 2
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37 VGG
grundsätzlich nach dem VwVG, soweit das VGG oder Spezialgesetze keine abweichende
Regelung enthalten.

E. 2.1



In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die
bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V
329 E. 2.3).

E. 2.2
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und, wenn - wie vorliegend - nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit (Art. 49
VwVG).

E. 2.3
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von
Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (vgl. Art. 62
Abs. 4 VwVG). Im Rahmen seiner Kognition (vgl. Art. 49 VwVG) kann es die Beschwerde
auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen
Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz
abweicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 212).

E. 3.1
Obligatorisch in der beruflichen Vorsorge zu versichern ist jeder Arbeitnehmer, der das 17.
Altersjahr vollendet hat und bei einem Arbeitgeber mehr als den gesetzlichen
Jahres-Mindestlohn gemäss Art. 2 Abs. 1 BVG in Verbindung mit Art. 5 BVV 2 erzielt und
bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert ist (vgl. Art. 5 Abs. 1 BVG).
Dieser Grenzbetrag wird vom Bundesrat gemäss Art. 9 BVG periodisch angepasst und
betrug ab 1. Januar 2007 CHF 19'890.--, ab 1. Januar 2009 CHF 20'520.--, ab dem 1. Januar
2011 CHF 20'880.-- und ab 1. Januar 2013 CHF 21'060.-- (Art. 2 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 7
Abs. 2 BVG und den jeweils gültig gewesenen Fassungen von Art. 5 BVV 2). Der
Jahreslohn entspricht grundsätzlich dem massgebenden Lohn nach dem Bundesgesetz vom
20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10).
Der Bundesrat kann Abweichungen zulassen (Art. 7 Abs. 2 BVG; zu den Ausnahmen vgl.
Art. 3 BVV 2). Ist der Arbeitnehmer weniger als ein Jahr lang bei einem Arbeitgeber
beschäftigt, so gilt als Jahreslohn der Lohn, den er bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen
würde (Art. 2 Abs. 2 BVG). Der Bundesrat regelt die Versicherungspflicht für
Arbeitnehmer in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er
bestimmt, welche Arbeitnehmer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen
Versicherung unterstellt sind (Art. 2 Abs. 4 BVG). Der obligatorischen Versicherung nicht
unterstellt sind Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei
Monaten (Art. 1j Abs. 1 lit. b BVV 2). Vorbehalten ist Art. 1k BVV 2. Demnach sind
Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen der obligatorischen
Versicherung unterstellt, wenn das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von
drei Monaten hinaus verlängert wird: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem
Zeitpunkt an versichert, in dem die Verlängerung vereinbart wurde (Art. 1k lit. a BVV 2).
Zudem sind Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen der obligatorischen
Versicherung unterstellt, wenn mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen
Arbeitgeber oder Einsätze für das gleiche verleihende Unternehmen insgesamt länger als
drei Monate dauern und kein Unterbruch drei Monate übersteigt: In diesem Fall ist der
Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats versichert (Art. 1k lit. b



erster Satz BVV 2). Die Höchstdauer von drei Monaten gilt für jede einzelne
Unterbrechung und nicht für alle Unterbrechungen zusammen. Die
Unterbrechungsperioden werden also nicht kumuliert (Mitteilungen über die Berufliche
Vorsorge Nr. 107 vom 12. August 2008, abrufbar unter www.bsv.admin.ch). Wird jedoch
vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstellungs- oder Einsatzdauer insgesamt
drei Monate übersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn des Arbeitsverhältnisses
versichert (Art. 1k lit. b zweiter Satz BVV 2).

E. 3.2
Art. 11 Abs. 1 BVG bestimmt, dass der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versicherndes
Personal beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene
Vorsorgeeinrichtung zu errichten oder sich einer solchen anzuschliessen hat. Die
Ausgleichskassen der AHV überprüfen, ob die von ihnen erfassten Arbeitgeber einer
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind (Art. 11 Abs. 4 BVG). Kommt der Arbeitgeber der
Aufforderung der Ausgleichskasse nicht nach, sich bei einer entsprechenden Pflicht, einer
registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen, meldet die Ausgleichskasse den
Arbeitgeber der Auffangeinrichtung, welche gemäss Art. 60 Abs. 2 BVG verpflichtet ist,
Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, zwangsweise anzuschliessen, und zwar
rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem er obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer
beschäftigt hat (Art. 11 Abs. 3 und 6 BVG). Die Auffangeinrichtung und die
Ausgleichskasse stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten
Verwaltungsaufwand in Rechnung (Art. 11 Abs. 7 BVG).

E. 3.3
Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder
Freizügigkeitsleistungen zu einem Zeitpunkt, an dem sein Arbeitgeber noch keiner
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen für
alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung angeschlossen
(Art. 2 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung
der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]).

E. 3.4
Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an, so sind alle dem
Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung versichert (Art. 7 Abs. 1
BVV 2).

E. 3.5
In der beruflichen Vorsorge sind die Begriffe Arbeitnehmer, Selbständigerwerbender und
Arbeitgeber im Sinne des AHV-Rechts zu verstehen (vgl. BGE 135 I 28 E. 5.3.1 mit
Hinweis auf BGE 115 Ib 37 E. 4; ebenso Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
[heute Bundesgericht] B 52/05 vom 9. Juni 2006 E. 3 mit Hinweisen).

E. 3.6
Der Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 9 BV verleiht einer Person Anspruch auf
Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,
bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt ist zudem,
dass die Person, die sich auf den Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese
Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die
sie nicht mehr rückgängig machen kann. Schliesslich darf der Berufung auf Treu und



Glauben kein überwiegendes öffentliches Interesse entgegenstehen. Der ein loyales und
vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr gebietende Grundsatz ist aber nicht nur auf
Beziehungen unter Privatpersonen und das Verhältnis zwischen dem Gemeinwesen und den
Privaten anwendbar, sondern er gilt ebenso im Verhältnis zwischen verschiedenen
Gemeinwesen (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 622 ff. und Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-1052/2006 E. 5).

E. 4
Nachfolgend zu prüfen ist, ob die Vorinstanz den Beschwerdeführer zu Recht per 1. Januar
2008 zwangsweise an die Auffangeinrichtung angeschlossen hat. Dazu müsste der
Beschwerdeführer in vorgenanntem Zeitraum mindestens einen obligatorisch zu
versichernden Arbeitnehmer beschäftigt haben.

E. 4.1
Aus den Akten ist ersichtlich, dass der Arbeitnehmer C._______ in den Jahren 2007 bis
2011 mit Unterbrüchen für den Beschwerdeführer gearbeitet und im Jahr 2007 von
September bis Oktober ein Einkommen von CHF 1'980.--, im Jahr 2008 von Januar bis
Februar ein Einkommen von CHF 4'680.--, im Jahr 2009 während einer unbestimmten
Dauer (Code: 66-66) ein Einkommen von CHF 3'980.--, im Jahr 2010 von März bis
Dezember ein Einkommen von CHF 22'028.-- sowie im Jahr 2011 von Januar bis Dezember
ein solches von CHF 19'998.-- erzielt hat. Weiter ersichtlich ist, dass der Arbeitnehmer
E._______ seit November 2011 für den Beschwerdeführer arbeitet und im Jahr 2011 von
November bis Dezember ein Einkommen von CHF 8'630.-- erzielt hat (BVG-act. 3 und 8).

E. 4.2
Der aufgerechnete Jahreslohn 2007 von C._______ beträgt CHF 11'880.--. Da dieser Betrag
unter dem massgebenden Jahreslohn von CHF 19'890.-- im Jahr 2007/2008 liegt, bestand
im 2007 keine Versicherungspflicht. Im Jahr 2008 betrug der aufgerechnete Jahreslohn
CHF 28'080.--, womit die Eintrittsschwelle überschritten wurde, was grundsätzlich eine
Versicherungspflicht begründet. Da C._______ im Jahr 2008 jedoch aktenkundig einzig
während zwei Monaten (Januar und Februar) für den Beschwerdeführer gearbeitet hat und
das Arbeitsverhältnis danach für mehr als drei Monate unterbrochen worden ist, war er auch
im Jahr 2008 der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt (Art. 1k lit. b erster Satz
BVV 2). Seit März 2010 arbeitete C._______ ohne Unterbruch bis Dezember 2011 und
erzielte dabei ein Einkommen, welches über dem massgebenden Jahreslohn lag. Demnach
war C._______ ab März 2010 der obligatorischen Versicherung unterstellt, zumal der
Beschwerdeführer auch weder behauptet noch belegt, dass es sich dabei um ein befristetes
Arbeitsverhältnis mit anschliessender Verlängerung im Sinne von Art. 1k lit. a BVV 2
gehandelt haben soll, noch entsprechende Anhaltspunkte in den Akten zu finden sind (vgl.
dazu auch E. 3.1 und 3.5 hiervor).

E. 4.3
Vorliegend wurde der Beschwerdeführer per 1. Januar 2008 unbefristet an die
Auffangeinrichtung angeschlossen. Im Beschwerdeverfahren machte der Beschwerdeführer
geltend, er sei seit November 2011 bzw. Januar 2012 (BVGer-act. 1 und 10) bei der
Vorsorgeeinrichtung der D._______ versichert. Gemäss Ziff. 6 der Anschlussbedingungen
der Auffangeinrichtung (welche integrierenden Bestandteil der angefochtenen Verfügung
bilden), kann der Anschluss jeweils per Ende Jahr unter Einhaltung einer sechsmonatigen



Kündigungsfrist aufgelöst werden. Die Kündigung ist jedoch nur wirksam, wenn die
Arbeitnehmenden der Kündigung zustimmen und der Nachweis erbracht wurde, dass die
Personalvorsorge auf eine andere registrierte Vorsorgeeinrichtung übertragen wird
(BVG-act. 10). Da der Beschwerdeführer die für die Auflösung massgebenden Regelungen
nicht eingehalten hat, ist der unbefristet verfügte Zwangsanschluss - auch mit Blick auf die
vom Gesetzgeber bezweckte Gewährleistung eines lückenlosen Versicherungsschutzes -
nicht zu beanstanden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_141/2013 vom 7. April 2013 E. 2).

E. 4.4
Im Übrigen durfte der Beschwerdeführer aufgrund der angeblichen Nichtreaktion der
Auffangeinrichtung BVG auf sein Schreiben vom 4. Dezember 2011 während rund 14
Monaten auch nicht in guten Treuen annehmen, dass seinem Ersuchen um eine einmalige
Ausnahme, den Nicht-Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung zu bewilligen, entsprochen
worden ist (vgl. E. 3.6 hiervor).

E. 4.5
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich zusammenfassend, dass die
Beschwerde insofern gutzuheissen ist, als dass die angefochtene Verfügung vom 22.
Februar 2013 betreffend den in Ziff. 1 des Dispositivs verfügten Zwangsanschluss vom 1.
Januar 2008 bis 28. Februar 2010 aufzuheben ist. Der ab 1. März 2010 verfügte
Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung hingegen war zu Recht erfolgt und die in Ziff.
2 des Dispositivs erwähnten Kosten von insgesamt CHF 450.-- für die Verfügung wurden
korrekterweise und reglementskonform dem Beschwerdeführer auferlegt, weshalb die
Beschwerde im Übrigen abzuweisen ist.

E. 5
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und über eine allfällige
Parteientschädigung.

E. 5.1
Gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG werden die Verfahrenskosten in der Regel der
unterliegenden Partei auferlegt. Der Ausgang des vorliegenden Verfahrens entspricht einem
teilweisen Unterliegen des Beschwerdeführers, welcher damit kostenpflichtig wird. Die
Verfahrenskosten werden in Anwendung des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2)
auf CHF 800.-- festgesetzt. Sie sind dem Beschwerdeführer im Umfang von CHF 500.--
aufzuerlegen und werden mit dem Kostenvorschuss verrechnet. Die Restanz von CHF
300.-- ist dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils auf
ein von ihm zu bezeichnendes Konto zurückzuerstatten. Art. 63 Abs. 2 VwVG sieht vor,
dass Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden keine
Verfahrenskosten auferlegt werden.

E. 5.2
Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen
oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsende notwendige und
verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Der Vorinstanz, welche
die obligatorische Versicherung durchführt, ist gemäss Rechtsprechung, wonach Träger
oder Versicherer der beruflichen Vorsorge gemäss BVG grundsätzlich keinen Anspruch auf
Parteientschädigung haben (BGE 126 V 143 E. 4), keine Parteientschädigung



zuzusprechen. Dem teilweise obsiegenden Beschwerdeführer, welcher nicht durch einen
Anwalt vertreten ist, sind keine ausserordentlichen Aufwendungen entstanden, weshalb ihm
keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.
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